
Sachverhalt: 

 
a) Überplanmäßige Aufwendungen, die vom Kämmerer genehmigt wurden 

(Haushaltsjahr 2018) 
 

b) Überplanmäßige Auszahlungen, die vom Kämmerer genehmigt wurden 

(Haushaltsjahr 2018) 
 

c) Außerplanmäßige Auszahlungen, die vom Kämmerer genehmigt wurden 
(Haushaltsjahr 2019) 


